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Sicherungs-IM müssen fähig und bereit sein,
- durch ihre eigenen Aktivitäten die Absicherung operativer 

Kombinationen dritten Personen gegenüber sc glaubhaft zu 
demonstrieren, daß keinerlei Zweifel an deren Berechti
gung und Legalität entsteht;

- operatives Wissen strikt geheimzuhalten und zu schützen, 
da sie trotz ihres in der Regel geringen Anteils an ope
rativen Kombinationen zum Teil umfangreiche Kenntnisse 
über zum Einsatz kommende operative Kräfte, Mittel und 
Methoden erlangen.

Die Bereitschaft von Sicherungs-IM muß auf einer festen 
Verbundenheit zum Beziehungspartner und eindeutigen stabilen 
Motiven beruhen. Sie müssen ihre Zuverlässigkeit durch opera
tive Handlungen und Ergebnisse bewiesen haben.

2.9. Der Einsatz von IM zur Lösung spezieller Aufgaben 
entsprechend der Richtlinie 1/79 des Ministers

Durch die Diensteinheiten der Aufklärung werden auch IM 
zum Einsatz gebracht, deren operative Aufgaben zum Teil 
den Funktionsmerkmalen der IM-Kategorien IMS, IMB und IME 
entsprechen, die in der Richtlinie 1/79 des Ministers cha-

IMS werden zur politisch-operativer) Durchdringung und 
Sicherung bedeutender gesellschaft1icher Bereiche einge-

verhü tend zu wirken, neue Sicherheitserfordernisse heraus
zuarbeiten und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit durch
zusetzen. IMS müssen in der Lage sein, die politisch-operative 
Lage in ihrem Verantwortungsbereich einzuschätzen, einen 
Beitrag zur Klärung der Frage "Wer ist wer?" zu leisten und 
Hinweise auf operativ interessante Personen aus dem Operations
gebiet zu erarbeiten.

sind.

setzt. Sie haben im hohen Maße vorbeugend und Schadens-


